
 

 

 

BESCHLUSS 

 
der 13. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland 

auf ihrer 4. Tagung 

zum 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertre-

tungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (MVG-EKD) und zur Än-

derung weiterer Regelungen 

vom 5. Dezember 2023 

 
Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat mit Zustimmung der Kirchenkonferenz auf-

grund des Artikels 10 Absatz 1, des Artikels 10 Absatz 2 Buchstabe a und des Artikels 10a Absatz 2 der 

Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

 

Artikel 1 

4. Änderung des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen 

in der Evangelischen Kirche in Deutschland  

 

Das Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland in der 

Bekanntmachung der Neufassung vom 1. Januar 2019 (ABl. EKD S. 2), das zuletzt durch Artikel 3 des 

Kirchengesetzes vom 9. November 2022 (ABl. EKD S. 157, 158) geändert worden ist, wird wie folgt 

geändert: 

 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 6a folgende Angabe eingefügt: 

 

„§ 6b Unternehmensmitbestimmung in diakonischen Einrichtungen“. 

 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„Als Dienststellen im Sinne von Absatz 1 gelten Dienststellenteile, die durch Aufgabenbereich und 

Organisation eigenständig oder räumlich weit entfernt vom Sitz des Rechtsträgers sind und bei de-

nen die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 vorliegen, wenn die Mehrheit der Anwesenden in einer 

Mitarbeiterversammlung dies beschließt und darüber Einvernehmen mit der Dienststellenleitung 

herbeigeführt wird.“ 
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b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„Entscheidungen nach Absatz 2 über die Geltung von Dienststellenteilen oder von Einrichtungen der 

Diakonie als Dienststellen können für die Zukunft vor Einleitung des Wahlverfahrens für die nächste 

Amtszeit widerrufen werden.“ 

 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

 

„Die Dienststellenleitung kann ihr Einvernehmen nach Absatz 2 Satz 1 für die Zukunft vor Einleitung 

des Wahlverfahrens für die nächste Amtszeit widerrufen.“ 

 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„Unabhängig von den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann im Rahmen einer Wahlgemeinschaft 

eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung für mehrere benachbarte Dienststellen gebildet werden, 

wenn dies die jeweiligen Mehrheiten der in den Mitarbeiterversammlungen anwesenden Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen beschließen und darüber Einvernehmen mit den beteiligten Dienststellenlei-

tungen herbeigeführt wird. Die Ablehnung von Seiten der Dienststellenleitung erfordert das Vorlie-

gen eines wichtigen Grundes. Die Bildung einer Gemeinsamen Mitarbeitervertretung ist auch über 

den Bereich einer Gliedkirche hinaus möglich. In einer Dienstvereinbarung ist festzulegen, welches 

Mitarbeitervertretungsrecht zur Anwendung kommen soll.“ 

 

b) Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„Der schriftliche Widerruf durch einen der Beteiligten muss spätestens bis zur Bildung des Wahlvor-

standes erfolgen.“ 

 

4. § 6a wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

 

„Auf Grundlage einer Dienstvereinbarung kann eine Verbundmitarbeitervertretung auch in anderen 

Bedarfsfällen eingerichtet werden.“ 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  

 

„(2) Auf Antrag der Mehrheit der Mitarbeitervertretungen ist eine Verbundmitarbeitervertretung zu 

bilden; bei zwei Mitarbeitervertretungen genügt ein Antrag.“ 

 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
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„Die Verbundmitarbeitervertretung ist zuständig für die Aufgaben der Mitarbeitervertretung, soweit 

sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus mehreren oder allen Dienststellen des Dienststellenverbun-

des betreffen.“ 

 

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

 

„Für die Verbundmitarbeitervertretung gelten im Übrigen die Vorschriften des § 6 Absatz 3 bis 6 sinn-

gemäß.“ 

 

5. Nach § 6a wird folgender § 6b eingefügt: 

 

„§ 6b 

Unternehmensmitbestimmung in diakonischen Einrichtungen 

 

(1) In diakonischen Einrichtungen (Dienststellen gemäß § 3 und Dienststellenverbünde gemäß § 6a 

Absatz 1) ab einer Größe von 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter durch eine Vertretung an den Aufgaben des Aufsichtsorgans der Einrichtung zu beteili-

gen, sofern ein solches gebildet ist. 

 

(2) Näheres bestimmt das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung durch eine verbindliche 

verbandliche Regelung, die eine Umsetzungsfrist bis spätestens zum 31. Dezember 2028 einräumen 

kann. 

 

6. Nach § 8 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

 

„(1a) Stehen nicht ausreichend Wahlbewerber und Wahlbewerberinnen zur Verfügung, besteht die 

Mitarbeitervertretung für die Dauer der nächsten Amtszeit mit der Zahl von Mitgliedern des nächst-

niedrigeren Staffelwertes nach Absatz 1. Eine Nachwahl ist in den ersten drei Jahren der Amtszeit 

möglich.“ 

 

7. § 9 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 2 werden nach dem Wort „abgeordnet“ die Wörter „oder ihr zugewiesen“ und nach 

dem Wort „Abordnung“ die Wörter „oder Zuweisung“ eingefügt. 

 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz 3 angefügt:  

 

„Die Regelungen der Sätze 1 und 2 gelten nicht für solche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich 

zum Zeitpunkt der Wahl in Elternzeit befinden.“ 

 

8. § 10 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 wird Satz 2 gestrichen. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Buchstabe d) wird das Komma am Ende durch einen Punkt ersetzt. 

 

bb) Buchstabe e) wird aufgehoben. 

 

9. § 16 Absatz 2 wie folgt geändert: 

 

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

 

„Bis zum Abschluss der Neuwahl nimmt die bisherige Mitarbeitervertretung die Aufgaben der Mitar-

beitervertretung kommissarisch wahr, sofern die Neuwahl aufgrund von Absatz 1 Buchstabe b) er-

folgt und nicht die Gesamtmitarbeitervertretung nach § 6 Absatz 2 Satz 2 zuständig ist.“ 

 

b) Satz 3 wird aufgehoben. 

 

10. § 18 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

 

„Das Ersatzmitglied nach Absatz 3 tritt auch dann in die Mitarbeitervertretung ein, wenn ein Mitglied 

verhindert ist, an einer Sitzung teilzunehmen.“ 

 

11. § 19 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

 

„Über die Verteilung des Anspruchs auf Arbeitsbefreiung zur Teilnahme an Fortbildungen und Lehr-

gängen auf die Mitglieder kann die Mitarbeitervertretung abweichend von Satz 1 entscheiden, so-

fern die Summe aller Ansprüche nach Satz 1 nicht überschritten wird.“ 

 

12. Dem § 21 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Ist die Frist nach Maßgabe des Satzes 4 verkürzt, gilt die Zustimmung im Fall der Erörterung inner-

halb dieser verkürzten Frist als erteilt, wenn die Mitarbeitervertretung sie nicht schriftlich verweigert.“ 

 

13. § 22 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  

 

„(3) Die Mitarbeitervertretung hat für die Einhaltung des Datenschutzes in den Angelegenheiten ih-

rer Geschäftsführung zu sorgen. Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hat die Mitarbeiter-

vertretung die Vorschriften über den Datenschutz einzuhalten. Soweit die Mitarbeitervertretung zur 

Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben personenbezogene Daten verarbeitet, ist 

der Dienstgeber der für die Verarbeitung Verantwortliche im Sinne der datenschutzrechtlichen Vor-

schriften. Dienstgeber und Mitarbeitervertretung unterstützen sich gegenseitig bei der Einhaltung 

der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Die oder der Datenschutzbeauftragte ist gegenüber dem 

Dienstgeber zur Verschwiegenheit verpflichtet über Informationen, die Rückschlüsse auf den Mei-

nungsbildungsprozess der Mitarbeitervertretung zulassen. Dies gilt auch im Hinblick auf das Verhält-

nis der oder des Datenschutzbeauftragten zum Dienstgeber.“ 

 

14. Dem § 28 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:  
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„Die Mitarbeitervertretung entscheidet, ob und inwieweit Sprechstunden digital durchgeführt wer-

den.“ 

 

15. § 30 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:   

 

„Erforderliche Kosten für die Beiziehung sachkundiger Personen nach § 25 Absatz 2 und § 31 Absatz 

3 werden von der Dienststelle übernommen; sie sind dieser vorher rechtzeitig anzuzeigen.“ 

 

16. Nach § 31 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:  

 

„(2a) Die Mitarbeitervertretung kann darüber entscheiden, ob und inwieweit die Mitarbeiterver-

sammlung digital durchgeführt wird.“ 

 

17. Nach § 34 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:  

 

„(2a) Die Mitarbeitervertretung kann verlangen, dass sie zweimal im Jahr durch zwei ihrer Mitglieder 

Einsicht in Bruttoentgeltlisten nehmen kann. Die Bruttoentgeltlisten enthalten die Namen der Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen, deren Grundentgelte sowie die tariflichen und außertariflichen in Mo-

natsbeträgen festgelegten Zulagen.“ 

 

18. § 35 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Buchstaben f) und g) werden wie folgt gefasst:  

 

„f) die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit fördern,  

g) die Entgeltgleichheit zwischen den Geschlechtern überwachen,“ 

 

b) Die bisherigen Buchstaben f) und g) werden die Buchstaben h) und i). 

 

19. In § 38 Absatz 4 Satz 2 werden dem Wort „besteht“ die Wörter „oder begehrt wird“ angefügt. 

 

20. § 39 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Buchstabe e) wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

 

b) Folgender Buchstabe f) wird angefügt:  

 

„f) Aufstellung von Grundsätzen für die Stellenausschreibung.“ 

 

21. § 40 wird wie folgt geändert: 

 

a) Buchstabe i) wird wie folgt gefasst: 

 

„i) Einführung und Ausgestaltung mobiler Arbeit, die mittels Informations- und Kommunikations-

technik erbracht wird,“ 
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b) Die bisherigen Buchstaben i) bis o) werden die Buchstaben j) bis p). 

 

22. In § 45 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Im Fall der außerordentlichen Kündigung gilt dies mit der Maßgabe, dass die Dienststellenleitung 

eine abweichende Entscheidung gegenüber der Mitarbeitervertretung innerhalb eines Monats nach 

Durchführung der Maßnahme schriftlich zu begründen hat.“ 

 

23. § 46 wird wie folgt geändert: 

 

a) Buchstabe f) wird aufgehoben. 

 

b) Der bisherige Buchstabe g) wird Buchstabe f). 

 

24. § 49 wird wie folgt gefasst: 

 

„(1) Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter 18 Jahren, die Auszubildenden sowie die weiteren 

zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten wählen ihre Vertretung, die von der Mitarbeitervertretung 

in Angelegenheiten der Jugendlichen und Auszubildenden zur Beratung hinzuzuziehen ist. Wählbar 

sind alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach § 2, die am Wahltag das 25. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt werden. § 10 Absatz 2 Buchstabe a) 

findet Anwendung. Mitglieder der Mitarbeitervertretung sind nicht wählbar. 

 

Gewählt werden 

eine Person bei Dienststellen mit in der Regel 5-15 Wahlberechtigten; 

drei Personen bei Dienststellen mit in der Regel 16-50 Wahlberechtigten; 

fünf Personen bei Dienststellen mit in der Regel mehr als insgesamt 50 Wahlberechtigten. 

 

(2) Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. 

 

(3) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einen Auszubildenden, der Mitglied der Jugend- und Auszubilden-

denvertretung ist, nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses nicht in ein Arbeitsverhält-

nis auf unbestimmte Zeit zu übernehmen, so hat er dies drei Monate vor Beendigung des Berufsaus-

bildungsverhältnisses dem Auszubildenden schriftlich mitzuteilen. 

 

(4) Verlangt ein in Absatz 1 genannter Auszubildender innerhalb der letzten drei Monate vor Beendi-

gung des Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich vom Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung, so 

gilt zwischen Auszubildendem und Arbeitgeber im Anschluss an das Berufsausbildungsverhältnis 

ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.  

 

(5) Für Mitglieder der Vertretung nach Absatz 1 gelten, soweit in den Absätzen 1 bis 3 nichts anderes 

bestimmt ist, die §§ 11, 13, 14, 15 Absatz 2 bis 4 und §§ 16 bis 19 sowie §§ 21 und 22 entsprechend. § 

18 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Amt in der Jugend- und Ausbildungsvertretung für die 
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Dauer der Amtszeit weiterhin besteht, wenn bei Beendigung des Berufsausbildungsverhältnis ein 

Arbeitsverhältnis zu demselben Arbeitgeber besteht.  

 

(6) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben: 

 

1. Maßnahmen zu beantragen, die den Jugendlichen und Auszubildenden dienen, insbesondere 

in Fragen der Berufsausbildung und der Gleichstellung von weiblichen und männlichen Ju-

gendlichen und Auszubildenden, 

 

2. darauf zu achten, dass die zugunsten der Jugendlichen und Auszubildenden geltenden Best-

immungen durchgeführt werden, 

 

3. Anregungen und Beschwerden von Jugendlichen und Auszubildenden entgegenzunehmen 

und, soweit sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit der Dienststelle auf ihre Erledi-

gung hinzuwirken. 

 

(7) Dienststellenleitung und Jugend- und Auszubildendenvertretung sollen mindestens einmal im 

Halbjahr zu gemeinsamen Besprechungen zusammentreten. Die Jugend- und Auszubildendenver-

tretung hat das Recht, an den Sitzungen der Mitarbeitervertretung mit einem Mitglied mit beraten-

der Stimme teilzunehmen. Sie hat Stimmrecht bei Beschlüssen, die überwiegend die Belange Ju-

gendlicher und Auszubildender berühren. 

 

(8) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann vor oder nach jeder Mitarbeiterversammlung 

im Einvernehmen mit der Mitarbeitervertretung eine betriebliche Jugend- und Auszubildendenver-

sammlung einberufen. Im Einvernehmen mit der Mitarbeitervertretung und dem Arbeitgeber kann 

die betriebliche Jugend- und Auszubildendenversammlung auch zu einem anderen Zeitpunkt ein-

berufen werden. § 31 und § 32 Absatz 1 gelten entsprechend. 

 

(9) Besteht eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung, ist eine gemeinsame Vertretung der Jugendli-

chen und Auszubildenden zu wählen.“ 

 

25. § 50 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt: 

 

„Die Anzahl der zu wählenden Stellvertreter oder Stellvertreterinnen wird durch eine Versammlung 

der in der Dienststelle beschäftigten schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit ein-

facher Mehrheit festgelegt. Trifft diese Versammlung keine Entscheidung oder tritt sie nicht zusam-

men, beschließt der Wahlvorstand mit einfacher Mehrheit nach Erörterung mit der Vertrauensper-

son der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, der Mitarbeitervertretung und der 

Dienststellenleitung, wie viele stellvertretende Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung in der 

Dienststelle zu wählen sind.“ 

 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 4. 
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26. § 51 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 51 

Aufgaben der Vertrauensperson der schwerbehinderten  

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

 

Aufgaben und Befugnisse der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen bestimmen sich nach § 178 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. § 178 Ab-satz 6 des Neun-

ten Buches Sozialgesetzbuch gilt mit der Maßgabe, dass die für die Mitarbeiterversammlung gelten-

den Vorschriften der §§ 31 und 32 entsprechende Anwendung finden.“ 

 

27. § 52 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 2 wird die Angabe „§ 179 Absatz 6 bis 9“ durch die Angabe „§ 179 Absatz 6 bis 8“ ersetzt. 

 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

 

„Die stellvertretende Vertrauensperson besitzt während der Dauer der Vertretung und der Heranzie-

hung nach § 178 Absatz 1 Satz 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch die gleiche persönliche 

Rechtsstellung wie die Vertrauensperson, im Übrigen die gleiche Rechtsstellung wie Ersatzmitglie-

der der Mitarbeitervertretung.“ 

 

b) In Absatz 2 wird nach den Wörtern „zur Verfügung gestellt werden“ das Wort „können“ einge-

fügt. 

 

28. Dem § 54 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Hierüber soll mit dem Gesamtausschuss und der zuständigen Stelle eine verbindliche Vereinbarung 

geschlossen werden.“  

 

29. § 55 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Buchstabe e) wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.  

 

b) Folgender Buchstabe f) wird angefügt: 

 

„f) Mitbestimmung an Maßnahmen, die in Gliedkirchen oder deren Untergliederungen verbindlich 

für alle oder eine Vielzahl von Dienststellen getroffen werden.“ 

 

30 § 59a wird wie folgt geändert: 

 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 
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„(3) Mitglied des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland kann nicht sein, wer 

einem kirchenleitenden Organ gliedkirchlicher Zusammenschlüsse oder einem leitenden Organ des 

Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V. angehört.“ 

 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

 

31.  In § 61 Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „, die Mitglied einer Kirche sein muss, die der Arbeits-

gemeinschaft christlicher Kirchen angehört“ gestrichen. 

 

32.  § 63a Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Angabe „5.000,- “ wird durch die Angabe „10.000,- “ ersetzt. 

 

b) Folgende Sätze werden angefügt: 

 

„Das Ordnungsgeld kann vom Kirchengericht oder vom Kirchengerichtshof einem kirchlichen oder 

sozialen Zweck gewidmet werden. Es wird von der Geschäftsstelle eingezogen.“ 

 

33. Dem § 64 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

 

„(3) Soweit eine Gliedkirche von der Möglichkeit des bis zum 31. Dezember 2023 geltenden § 10 Ab-

satz 1 Satz 2 Gebrauch gemacht hat und nach dem gliedkirchlichen Recht für die Wählbarkeit in die 

Mitarbeitervertretung die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft, die der Ar-

beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland angeschlossen ist, vorsieht, bleiben diese Re-

gelungen bestehen.“ 

 

Artikel 2 

8. Änderung des Kirchengerichtsgesetzes der EKD 

 

Das Kirchengerichtsgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 6. November 2003 (ABl.EKD 

S. 408, 409), das zuletzt durch Artikel 1 des Kirchengesetzes vom 9. November 2022 (ABl.EKD S. 157) 

geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

 

In § 29 Satz 2 werden nach dem Wort „finden“ die Wörter „mit Ausnahme des § 21 Satz 1“ eingefügt.“ 

 

 

Artikel 3 

Außer-Kraft-Treten des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes EKD-Ost 

 

Das Arbeitsrechtsregelungsgesetz EKD-Ost vom 5. November 2008 (ABl. EKD S. 367, ABl.EKD 2009 S. 

83), das zuletzt durch Artikel 1 des Kirchengesetzes vom 12. November 2014 (ABl. EKD S. 366) geän-

dert worden ist, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft. 
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Artikel 4 

Bekanntmachungserlaubnis 

 

Das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland kann den Wortlaut des Mitarbeitervertre-

tungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland in der vom Inkrafttreten dieses Kirchenge-

setzes an geltenden Fassung im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland bekannt ma-

chen. 

 

Artikel 5 

Inkrafttreten 

 

Dieses Kirchengesetz tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft. 

 

 

Hannover, den 5. Dezember 2023 

 

 Die Präses der Synode 

 der Evangelischen Kirche in Deutschland 

 

 

 

 Anna-Nicole Heinrich 


